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Einleitung

Das am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Sechste Gesetz zur Änderung der Ver-
waltungsgerichtsordnung hat das bisherige verwaltungsprozessuale Rechtsmittelsy-
stem grundlegend verändert. Die ursprüngliche, aus dem Jahre 1960 stammende
Konzeption der Verwaltungsgerichtsordnung, nach welcher der Zugang zur Beru-
fungsinstanz im Regelfall unbeschränkt eröffnet war, wurde aufgegeben und durch
eine allgemeine Zulassungsberufung ersetzt. Nach der Neufassung des § 124 Abs. 1
VwGO steht den Beteiligten die Berufung gegen Endurteile einschließlich der Teil-
urteile nach § 110 VwGO und gegen Zwischenurteile nach den §§ 109 und 111
VwGO nur noch zu, wenn sie zugelassen wird. Eine Zulassung ist nur auszuspre-
chen, wenn einer der abschließend in §124 Abs. 2 VwGO aufgezählten Zulassungs-
gründe vorliegt. Dies ist der Fall, wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Ur-
teils bestehen (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), wenn die Rechtssache besondere tatsäch-
liche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist (§124 Abs.2 Nr.2 VwGO), wenn die
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO), wenn das
Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht (§124
Abs. 2 Nr. 4 VwGO) oder wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterlie-
gender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entschei-
dung beruhen kann (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO). Nach §§ 124 ff. VwGO in der Fas-
sung des 6. VwGOÄndG stand die Entscheidung über die Zulassung der Berufung
ausschließlich dem Oberverwaltungsgericht zu und bedurfte eines Zulassungsan-
trags. Weitreichende Änderungen der Verfahrensmodalitäten brachte jedoch das be-
reits fünf Jahre später am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Gesetz zur Bereinigung
des Rechtsmittelrechts im Verwaltungsprozeß mit sich. Seither ist auch eine an-
tragsunabhängige Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO vorgesehen.

Mit der Einführung der allgemeinen Zulassungsberufung zog der Gesetzgeber ei-
nen vorläufigen Schlußstrich unter eine Diskussion, die angesichts der seit jeher be-
klagten Überlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der langen Dauer verwal-
tungsgerichtlicher Verfahren zu keiner Zeit an Aktualität verloren hatte. Vor diesem
Hintergrund zeigt der erste Teil der Untersuchung die rechtstatsächlichen Rahmen-
bedingungen der Novelle (§ 1) auf und zeichnet die geschichtliche Entwicklung der
Zulassungsberufung im Verwaltungsprozeß nach (§ 2). Der zweite Teil der Arbeit
widmet sich Grundlagenfragen. Es ist zu prüfen, ob verfassungs- und europarecht-
liche Determinanten Einschnitte in das tradierte Rechtsmittelsystem verwehren und
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einer Zulassungsberufung entgegenstehen. Gerade angesichts des Ausschlusses des
Berufungs- und Revisionsverfahrens im Fall der Ablehnung des Zulassungsantrags
ist zu untersuchen, ob die Beschränkung der vormals generell zulässigen Berufung
durch das Erfordernis einer richterlichen Zulassung mit verfassungs- und europa-
rechtlichen Vorgaben im Einklang steht. Kann dies bejaht werden, ist weiter zu klä-
ren, ob durch diese Vorgaben Anforderungen an die gesetzgeberische Ausformung
des Zugangs zur (beschränkten) Berufung und die Auslegung des Zulassungsrechts
gestellt werden (§ 3). Im Anschluß werden die Grundzüge des Berufungsrechts im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren dargelegt. Dabei werden sowohl der Zweck der
Berufung als auch die Funktion der richterlichen Rechtsmittelzulassung erörtert, be-
vor im Anschluß aus den erzielten Ergebnissen Folgerungen für die Ausgestaltung
und Auslegung der Berufungszulassungsgründe gezogen werden (§ 4). Der folgen-
de dritte Teil der Arbeit bildet zugleich ihren Schwerpunkt. Dieser Abschnitt wid-
met sich den einzelnen Zulassungsgründen, zeigt Probleme auf, analysiert die hier-
auf bisher gegebenen Antworten und versucht, unter Berücksichtigung der in §§ 3
und 4 erzielten Ergebnisse Lösungsansätze zu entwickeln (§§ 5 bis 9). Der sich an-
schließende vierte und letzte Teil der Untersuchung unterzieht das gesetzgeberische
Regelungsmodell einer kritischen Würdigung (§ 10), bevor die Auswirkungen der
allgemeinen Zulassungsberufung unter der Fragestellung beleuchtet werden, ob die
vom Gesetzgeber verfolgten Zwecke, Entlastung der Rechtsmittelgerichte und Be-
schleunigung der verwaltungsgerichtlichen Verfahren, eingetreten sind (§ 11).



Erster Teil

Rahmenbedingungen und Entwicklung
der Zulassungsberufung

§ 1 Rechtstatsächliche Rahmenbedingungen

Seit langer Zeit steht die Dauer gerichtlicher Verfahren und die Überlastung der
Gerichtsbarkeit in der Diskussion. Bereits Goethe1 berichtete aus seiner Zeit am
Reichskammergericht von „der nach und nach aufschwellenden ungeheuren Anzahl
von verspäteten Prozessen“. „Seit hundertundsechsundsechzig Jahren hatte man
keine ordentliche Visitation zustande gebracht; ein ungeheurer Wust von Akten lag
aufgeschwollen und wuchs jährlich, da siebzehn Assessoren nicht einmal imstande
waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtausend Prozesse hatten sich aufge-
häuft, jährlich konnten sechzig abgetan werden, und das Doppelte kam hinzu. Auch
auf die Visitatoren wartete keine geringe Anzahl von Revisionen, man wollte ihrer
fünfzigtausend zählen.“2 An Aktualität verlor dieses Thema über die Jahre nie. Ge-
rade in neuerer Zeit entwickelte es sich zu einem Dauerbrenner justizpolitischer
Diskussionen und führte zu zahlreichen gesetzgeberischen Aktivitäten, um die
sprichwörtlichen Mühlen der Justiz zu beschleunigen. Eine Beschäftigung mit der
Zulassungsberufung kommt nicht umhin, sich auch diesen Hintergründen zu wid-
men, durch die sich der Gesetzgeber veranlaßt sah, den Zugang zu dem Rechtsmittel
der Berufung im Verwaltungsprozeß zu beschränken3. Umfangreiche Zahlenanga-
ben wurden im Laufe der Jahre zum Komplex Überlastung der Gerichte und Dauer
der Gerichtsverfahren veröffentlicht4. Ein kurzer Überblick soll die Entwicklung

1 Goethe, Dichtung und Wahrheit, Dritter Teil, Zwölftes Buch.
2 Goethe, Dichtung und Wahrheit, Dritter Teil, Zwölftes Buch.
3 Vgl. BT-Drs. 13/3993, S. 1; BT-Drs. 13/5098, S. 1.
4 Vgl. etwa Ule, Rechtstatsachen zur Dauer des Verwaltungs-(Finanz-)Prozesses; Schmies-

zek/Verstegen, in: WIBERA, S. 11 ff.; Merten/Jung, in: Pitschas, Reform, S. 31 ff.; BDVR,
DVBl. 1977, 221ff.; Starck, ZRP 1979, 209; Hoecht, DVBl. 1980, 337; mit Zahlen für die baye-
rische Verwaltungsgerichtsbarkeit Johann Schmidt, BayVBl. 1980, 737ff. Für die Zeit von 1951
bis 1957 vgl. Protokoll des Rechtsausschusses 1/3, S. 4; Meyer-Hentschel, VerwArch. 48
(1957), S.142 (143 f., 165). Siehe weiterhin die Antwort der Bundesregierung auf die Große An-
frage zur Geschäftsbelastung in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit, BT-Drs.10/3767.
Zum Zivilprozess Rottleuthner/Rottleuthner-Lutter, Dauer von Gerichtsverfahren; Baumgär-
tel/Mes, Dauer des Zivilprozesses (erste Instanz); Baumgärtel/Hohmann, Dauer des Zivilpro-
zesses (zweite Instanz); Rimmelspacher, Funktion, S.34 ff. Zum sozialgerichtlichen Verfahren
Rohwer-Kahlmann, Rechtstatsachen zur Dauer des Sozialprozesses; Antwort der Bundesregie-
rung auf die Große Anfrage, BT-Drs. 10/4592. Zum Strafprozeß Pillmann, DRiZ 1998, 511ff.


